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Otterswanger Str. 2/1; 88630 Pfullendorf  

     
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren,  
 
in meiner Angelegenheit in Bezug auf Ihre Abrechnung gegenüber meiner Person mit 
Gebühren der Firma mr. nexnet, muss ich noch einmal auf Sie zurückkommen.  
 
In der Anlage meine Stellungnahme und Anregung die ich für meine Verteidigung 
gegenüber der Firma mr. nexnet der Generalstaatsanwaltschaft Berlin übersendet 
habe. 
 
Die Grundlagen meiner Prüfungsanregung entnehmen Sie dem Schreiben an die 
Staatsanwaltschaft.  
 
Grundlegend ist ja: 
Die Deutsche Telekom, zieht Gebühren für mr. nexnet ein. Somit auch die Deutsche 
Telekom diese Fremdgebühren in Ihrer Rechnung verankert hat. Dabei stellt nach 
der Auffassung des Verbrauchers der Teilbetrag von Firma mr. nexnet, eine 
Forderung der Deutschen Telekom darstellt. Ansonsten würde die Firma mr. nexnet 
eigene Rechnungen schreiben. Führt die Deutsche Telekom diese Gebühr, durch 
eine Überschneidung/Rücklast der Kontodeckung oder des Zahlungseingangs eines 
Überweisungszahlers nicht mit dem Abführungsdatums der Gebühr an die Firma mr. 
nexnet deckt, nicht an die Firma mr. nexnet ab die Telekom diese Forderung auch 
nicht weiter eintreibt.  
 
Sondern, wie mir Ihr Mitarbeiter Heinz Peter Wittgen mitgeteilt hat, das 
Forderungsmanagement somit an die Firma mr. nexnet übertragen wird. 
 
Soviel habe ich ja verstanden.  
 
Grundlegend ist allerdings, das können Sie meinem Schreiben an die 
Staatsanwaltschaft entnehmen, ob die deutsche Telekom mit dieser Forderung an 
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mich, mit mir im Vertragsverhältnis steht und nicht mr. nexnet. Zumindest 
Vertragstechnisch im Rechnungswesen.   
 
Um dies allerdings rechtlich prüfen zu können, stehen 3 Fragen an, die ich von Ihnen 
als meinen Vertragspartner offengelegt haben möchte um eine rechtliche Prüfung 
vorzunehmen. 
 
1. 
Ich möchte den geschlossenen Vertrag der Abrechnung zwischen der Deutschen 
Telekom und der Firma mr. nexnet zur Rechtsprüfung zugeschickt bekommen. Denn 
dieser Vertrag ist letztendlich die Grundlage unseres geschlossenen Vertrages bei 
dem Sie mir Rechnungen zusenden und die Gebühren von Firma mr. nexnet auf 
Rechnung der Deutschen Telekom abrechnen.  
Somit Ihr geschlossener Vertrag mit der Firma mr. nexnet, zu den geschlossenen 
Grundlagen unseres Vertragsverhältnisses zählt, die mir die Deutsche Telekom beim 
Vertragsabschluss vorenthalten hat. Daher ich der Meinung bin, dass dieser 
Gebührenabrechnungsvertrag meinem geschlossenen Vertrag mit der Deutschen 
Telekom bei Vertragsabschluss hätte ausgehändigt werden hätte müssen. 
Diese Aushändigung verlange ich bis zum unten aufgeführten Datum.     
 
2. 
Grundlegend ist ja, dass ich mit der Deutschen Telekom klare Gebühren vereinbart 
habe. Somit in Frage steht, ob die Gebühren, die für die Firma mr. nexnet 
abgerechnet werden, die gleichen sind, wie die meines geschlossenen Vertrages 
gegenüber der Deutschen Telekom. 
 
3.  
Hat die Deutsche Telekom an der Gebührenabrechnung gegenüber der Firma mr. 
nexnet einen finanziellen Vorteil? Wenn ja, in welcher Höhe bewegt sich dieser 
Vorteil an den Gebühren. Beispielsweise Prozentual.  
 
Da die Anwälte Bussek und Mengede mit einer Unterlassungsklage drohen und ich 
diese Informationen für meine Verteidigung benötige, setze ich Ihnen eine Frist bis 
zum              10.08.2012   
Sollte bis dato von Ihnen keine Antwort eingegangen sein, werde ich versuchen über 
die Staatsanwaltschaft diese Vertragsdaten unseres geschlossenen Vertrages 
einzufordern.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mit freundlichen Grüßen aus dem historischen Pfullendorf 
 
 
 
 
 
Wilfried Berger       

 


